
Computerkabinett-Ordnung

1. Das Kabinett wird nur nach Aufforderung und in Begleitung einer Aufsichtsperson
betreten!

2. Der Verzehr von Getränken und Speisen ist verboten!

3. Das Ausdrucken von Dokumenten erfolgt nur nach Absprache!

4. An den PCs düfen keine Veränderungen vorgenommen werden! Bei
Beschädigungen müssen die Reparaturkosten vom Verursacher bezahlt werden.

5. Defekte und Probleme sind sofort der Aufsichtsperson mitzuteilen!

6. Der Arbeitsplatz ist vor Verlassen des Raumes in einwandfreien Zustand zu
bringen:

• Programme schließen

• PC herunterfahren

• Tastatur und Maus an ihren Platz stellen

• Stuhl ordentlich an den Tisch stellen.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Kenntnisnahme der Belehrung.


